


Beseitigung oder Verbrennen von p� anzlichen Abfällen  außerhalb zugelassener Beseitigungsanlagen (z.B. 
Grüngutcontainer, Biogasanlage usw.) ist gemäß P� AbfV unter bestimmten Au� agen möglich . (Auskünfte 
erteilt das Landratsamt Erding, Abfallrecht, Telefon 08122/ 58-1208)
Strohige Abfälle  aus der Landwirtschaft oder dem Erwerbsgartenbau dürfen nur verbrannt werden, wenn ihre 
Einarbeitung nicht möglich ist. Das Verbrennen muss mindestens sieben Tage vorher über die Gemeinde 
beim Landratsamt Erding - Abfallrecht angezeigt werden. (Formblätter und Auskunft erhalten Sie beim Land-
ratsamt Erding, Abfallrecht, Telefon 08122/ 58-1208)

Gemäß § 27 Abs.1 Satz 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW/AbfG) dürfen Abfälle zum Zwecke 
der Beseitigung nur in den dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen behandelt werden. Das Verbrennen 
von ungeeigneten Materialien  stellt eine unzulässige Abfallbeseitigung  dar.
Bei Verstößen muss mit einer Anzeige und nachfolgend mit emp� ndlichen Bußgeldern gerechnet werden.

3. Naturschutzrecht

Nach Artikel 13 e BayNatSchG ist verboten, in der freien Natur die Bodendecke auf Wiesen, Feldraine usw. ab-
zubrennen. Diese Vorschrift ist gem. Artikel. 52 Abs. 2 Ziff. 2 BayNatSchG bußgeldbewehrt.

Zum Entzünden offener Feuer zum Grillen, als Lagerfeuer oder als Traditionsfeuer ist die Zustimmung des 
Grundstücksberechtigten erforderlich. (Art.22 BayNatSchG)

Innerhalb von Landschaftsschutzgebieten unterliegt das Anzünden von offenen Feuern einem Erlaubnisvor-
behalt der Unteren Naturschutzbehörde. 
Innerhalb von Naturschutzgebieten  ist das Anzünden von offenen Feuern in den meisten Fällen verboten. Aus-
kunft erteilt die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Erding.

4. Waldgesetz

Wer in einer Entfernung von weniger als 100 Metern zum Wald eine offene Feuerstätte (=Grillgerät) oder ein 
unverwahrtes Feuer (=Lagerfeuer) anzünden will, bedarf der Erlaubnis durch die Untere Forstbehörde.  Unver-
wahrt ist ein Feuer dann, wenn es ohne Feuerstätte, z.B. auf einem naturbelassenen Boden angezündet wird 
(Art. 39 BayWaldG).
Gemäß Art. 17 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 BayWaldG darf die offene Feuerstätte und das unverwahrte Feuer nicht 
unbeaufsichtigt oder ohne ausreichende Sicherungsmaßnahmen gelassen werden.

Eine Zuwiderhandlung (vorsätzlich oder fahrlässig) ist gemäß Art. 46 Abs. 2 Nr. 4 und 5 BayWaldG mit Geldbuße 
bis zum 10.000 Euro bedroht.

Wer fremde Wälder in Brand setzt, begeht nach § 306 Strafgesetzbuch (StGB) eine Straftat (Brandstiftung) oder 
eine Straftat nach § 306 f StGB (Herbeiführen einer Brandgefahr).

Sonderfall:
Der Waldbesitzer und Personen, die von ihm im Wald beschäftigt werden (auch unentgeltlich), benötigen keine 
Erlaubnis. Verletzen Sie aber ihre Sicherungsp� icht aus Artikel 17 Abs. 2 Nr. 3 BayWaldG, liegt auch hier eine 
Ordnungswidrigkeit vor.
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